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1 SINN UND ZWECK 
Das Reglement über den TG JuLA-Cup bildet die Grundlage für die Gestaltung und Durchführung 
dieses Wettkampfes. 
Es enthält die Grundsätze für die Erstellung der Übernahmebestimmungen. 

2 ZUSTÄNDIGKEIT 
Für den TG JuLA-Cup sind der TLAV (Thurgauer Leichtathletikverband) und TGTV (Ressort LA) 
zuständig. 

3 DISZIPLINEN 
Folgende Disziplinen werden durchgeführt: 

3.1 Mädchen und Knaben von 7 bis 9 Jahren 

 Sprint 60m 
 Weitsprung (Zone) 
 Ballwurf 80gr 

3.2 Mädchen und Knaben von 10 bis 13 Jahren 

 Sprint 60m 
 Weitsprung (Zone) 
 Ballwurf 200gr 
 1000m 
 Hochsprung: Anfangshöhen  Mä+Kn 10+11  1.00m 
     Mä+Kn 12+13  1.20m 

3.3 Mädchen und Knaben von 14 bis 16 Jahren 

 Sprint 80m 
 Weitsprung (Balken) 
 1000m 
 Kugel:  Mä  3kg 
  Kn 14+15 4kg 
  Kn 16  5kg 
 Hochsprung: Anfangshöhen  Mä 1.20m 
     Kn 1.35m 

4 DURCHFÜHRUNG 

4.1 Ausschreibung 

Die Ausschreibung (mit provisorischen Zeitplan) erfolgt durch den TLAV und TGTV (Ressort LA) zu 
Jahresbeginn auf der Homepage der beiden durchführenden Verbände. 

4.2 Durchführungsdatum und -ort 

Der JuLA-Cup findet am gleichen Wochenende wie die Schweizer Nachwuchs-
Leichtathletikmeisterschaft (erster Septembersamstag) in Weinfelden auf der Güttingersreuti statt. 
Die Wahl des Organisators erfolgt durch die AV des TGTV. 
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4.3 Durchführungsbestimmung 

Der JuLA-Cup wird entsprechend den gängigen Wettkampfbestimmungen der Leichtathletik WO 
(Wettkampfordnung) und IWR (Internat. Wettkampfreglement) durchgeführt. 
Der Wettkampf findet bei jeder Witterung statt. 

4.4 Anmeldung am Wettkampftag 

Der Teilnehmer hat sich 1 Stunde vor Wettkampfbeginn anzumelden. 

5 TEILNAHMEBEDINGUNGEN 

5.1 Teilnahmeberechtigung 

Die Teilnahme ist offen für alle im Thurgau wohnhaften Kinder und Jugendlichen im Alter von 7-16 
Jahren. 

5.2 Kategorien 

Jeder Jahrgang bildet für sich in jeder Disziplin eine Kategorie. 
Mädchen und Knaben bilden getrennte Kategorien. 

5.3 Qualifikation 

Kinder und Jugendliche können sich an folgenden Wettkämpfen für die Teilnahme am JuLA-Cup 
qualifizieren: 
 Ortsschnellste (Sprint) 
 LMM-Versuche 
 Kreisturntage Jugend 
 TG Jugendturnfest 
 UBS Kids-Cup 
 Wahldreikampf Guntershausen 
 Einkampfmeisterschaften LA 
Alle Kinder und Jugendliche, die nicht im Ranking aufgeführt sind, aber die dem Ranking 
entsprechende Qualifikationsleistung in der jeweiligen Disziplin erfüllen, können direkt angemeldet 
werden. Das Anmeldeformular ist auf der Homepage des TLAV und TGTV (Ressort LA) 
aufgeschaltet. 

5.3.1 Freie Disziplinen 

Für folgende Disziplinen müssen sich die Kinder und Jugendlichen nicht qualifizieren, sogenannte 
freie Disziplinen: 
 1000m 
 Hochsprung 

5.3.2 Startverzicht 

Kinder und Jugendliche ab 12 Jahren, die SM-Limiten oder CH-Finals bei Migros Sprint und UBS 
Kids-Cup erreichen, sind im JuLa-Cup nicht mehr startberechtigt. 

5.4 Mehrfacheinsätze 

Alle Kinder und Jugendliche können max. an vier Disziplinen teilnehmen. 
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6 INFRASTRUKTUR 

6.1 Wettkampfanlagen 

Die Wettkampfanlagen und Geräte entsprechen den aktuellsten Weisungen Leichtathletik. 
Die Anlagen werden vom Wettkampfchef des Ressorts LA (TGTV) reserviert. 

6.1.1 Bereitstellen der Geräte 

Die organisierenden Vereine sind verpflichtet, die Geräte und Hilfsgeräte nach Weisungen der 
Wettkampfleitung rechtzeitig bereitzustellen und nach dem Wettkampf wegzuräumen. Zudem haben 
diese Vereine zu überprüfen, ob die Geräte und Hilfsgeräte wettkampftüchtig sind. 

7 AUSZEICHNUNGEN 
Alle Rangierten erhalten den Erinnerungspin ihrer Disziplin. 
Je die drei ersten Kinder und Jugendliche pro Kategorie erhalten eine Auszeichnung. 

7.1 Siegerehrung / Rangverkündigung 

Die Rangverkündigung und Siegerehrung findet im Anschluss an die Wettkämpfe statt. Die 
entsprechenden Zeiten sind auf dem Zeitplan ersichtlich. 
Alle teilnehmenden Kinder und Jugendliche versammeln sich 10 Min. vor der jeweiligen 
Rangverkündigung beim vorgegebenen Sammelplatz und marschieren gemeinsam (geleitet) ein. 
Es werden keine Auszeichnungen vorher abgegeben, bzw. nachgesandt. 

8 FINANZEN 

8.1 Startgeld 

Pro Disziplin wird ein Startgeld erhoben. Das Startgeld wird vom TLAV und TGTV (Ressort LA) 
festgelegt und genehmigt. 

8.2 Startgeldkonto 

Alle Kosten werden direkt dem Startgeldkonto des jeweiligen Vereins belastet. 
Nicht TGTV-Mitgliedervereine und Einzelstartende (aus Schulen, etc.) haben das Startgeld am 
Wettkampftag bis 45 Min. vor der ersten Disziplin direkt bei der Startnummernausgabe zu bezahlen. 

9 VERSICHERUNG 
Ist Sache der TeilnehmerInnen. Der Veranstalter lehnt jede Haftung ab. 

10 RECHTSBELEHRUNG 
Bei Verstössen gegen Weisungen und Reglemente wird auf das Reglement „04.01 Reglement 
Administrative Massnahmen und Bussen“ verwiesen. 

11 SCHLUSSBESTIMMUNGEN 
Der TLAV und TGTV (Ressort LA) können besondere Weisungen erlassen. Über in diesem 
Reglement nicht erwähnte Punkte entscheidet die Wettkampfleitung endgültig. 


